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Den Wohnungseigentümern fehlt die Kom-
petenz, durch Beschluss Kompensations-
zahlungen festzulegen, die die Wohnungs-
eigentümer, denen eine bauliche Verände-
rung gestattet wird, an die übrigen Woh-
nungseigentümer leisten sollen.

BGH, Versäumnisurteil vom 19. Juli 2024 
- V ZR 226/23

Der Fall:
Nach Ablauf der Anfechtungsfrist wurde 
u. a. folgender Beschluss seitens des Klä-
gers angegriffen:
„Beschluss über die Genehmigung zur 
Errichtung von Gartenhütten im Allge-
meineigentum für Fahrräder und Abstellen 
von Gartenwerkzeugen. Die Finanzierung 
erfolgt auf eigene Kosten der jeweiligen 
Eigentümer, die eine solche Gartenhütte 
auf dem Allgemeineigentum errichten 
möchten. Die Gartenhütten sollen rechts 
vom Haus ohne Fundament aufgestellt 
werden. Die Skizze zum Protokoll wird in 
die Beschlussfassung mit aufgenommen.

Die Eigentümer der Dachgeschosswohnung 
würden als Entgelt für die Nutzung einen 
monatlichen Betrag in Höhe von EUR 
10,00 pro Wohnung als Nutzungsentschä-
digung an die Eigentümer der Wohnung 
OG und EG überweisen. Die Eigentümer 
der Wohnung OG schließen sich dem Vor-
schlag an und würden ebenfalls monatlich 
EUR 10,00 als Nutzungsentschädigung an 
die Wohnung DG und EG überweisen. Die 
Gartenhütte sollte in metallhellgrau und 
anthrazit sein. Flächenmaß ca. 261 x 182 
cm, Höhe 206 cm.“

Das Problem:
Kann die GdWE durch Beschluss eine 
Entschädigung bzw. Kompensationszahlung 

für die Nutzung des gemeinschaftlichen 
Eigentums verlangen?
Hier gab es noch die Besonderheit, dass 
die Zahlungen direkt unter den Wohnungs-
eigentümern stattfinden sollen.

Die Entscheidung des Gerichts:
Den Wohnungseigentümern fehlt die Kom-
petenz, durch Beschluss Kompensations-
zahlungen festzulegen, die die Wohnungs-
eigentümer, denen eine bauliche Verände-
rung gestattet wird, an die übrigen Woh-
nungseigentümer leisten sollen (…). 

Auch wenn die bauwilligen Wohnungsei-
gentümer freiwillig zahlen wollen, ändert 
dies nichts daran, dass das Gesetz eine 
Beschlusskompetenz für die Festlegung 
von Zahlungen der Wohnungseigentümer 
untereinander nicht vorsieht.

Dass beabsichtigt war, eine von dem üb-
lichen Verteilungsschlüssel abweichende 
und von § 16 Abs. 2 Abs. 2 WEG gedeck-
te Kostenregelung zu treffen und eine 
Zahlungspflicht gegenüber der GdWE zu 
begründen, liegt bereits deshalb fern, weil 
es sich bei dem monatlichen Betrag von 
10 EUR pro Wohnung nicht um Kosten 
i.S.d. § 16 Abs. 2 Satz 1 WEG handelt, 
sondern um ein Entgelt für die Nutzung. 

Die Kosten der Errichtung der Gartenhüt-
ten sollten - entsprechend der Vorschrift 
des § 21 Abs. 1 Satz 1 WEG - von den 
Bauwilligen getragen werden.

Auch wenn das Berufungsgericht annimmt, 
dass die Zahlung eine in der Praxis inter-
essengerechte Lösung ermögliche, ändert 
dies aber nichts daran, dass die Wohnungs-
eigentümer nicht die Kompetenz haben, 
im Beschlusswege Zahlungen der Woh-
nungseigentümer untereinander festzulegen.

Kompensationszahlung bei baulicher Veränderung?
››› Wohnungseigentumsrecht ‹‹‹ von Massimo Füllbeck [468]

Praxis-Tipp:
Ob es überhaupt eine Beschlusskompetenz 
gibt, Kompensationszahlungen im Hin-
blick auf faktische Sondernutzungsrech-
te zu begründen kann, offenbleiben.


